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Überzeugen Sie mit Ihrer Projektskizze! 

Tipps zur Skizzeneinreichung 

Der HOLM GmbH ist ein bis zu achtseitiges Konzept zur allgemeinen Darstellung des 

Projektes vorzulegen. Die Projektskizze soll einem Thema der HOLM-Forschungsagenda 

entsprechen. Die Unterlagen sind der HOLM GmbH in elektronischer Form als PDF-

Dokument in deutscher Sprache vorzulegen. 

Die Projektskizze muss belastbare und aussagekräftige Informationen zu folgenden Punkten 

beinhalten: 

▪ Name des Projektes 

▪ Angaben zur Antragstellerin oder zum Antragsteller und den Projektpartnern 

▪ Inhaltliche Darstellung des Projekts 

▪ Begründung des Innovations- und Exzellenzprofils des Projektes 

▪ Ausgaben- und Finanzierungsplan 

− Angaben zu den Projektausgaben (Förderung ist eine „Anteilsfinanzierung“ der 

„zuwendungsfähigen Ausgaben“ →siehe auch Merkblatt `Förderung´) 

− Angaben zur Kofinanzierung des Projekt-Eigenanteils 

▪ Ressourcenplanung einschließlich der Darstellung der Eigenmittel 

▪ Ausgangssituation, Stand der Technik, Bedarf nach neuen Lösungen, Patentrecherche 

▪ Beschreibung des zu entwickelnden Produkts, Prozesses, Business Cases oder 

Innovationsgrades des Projekts, Begründung der Notwendigkeit der Zuwendung 

▪ Klare Formulierung des Projektziels 

▪ Projektdauer, Meilensteinplanung 

▪ Stärken-Schwächen-Analyse 

Aus der Vorlage einer Projektskizze kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet 

werden. Ein Anspruch auf Rücksendung einer eingereichten Projektskizze besteht nicht. Die 

HOLM GmbH prüft nach Antragseingang, ob die Vorgaben nach Teil II Nr. 1 der Richtlinie 

erfüllt sind. Sie prüft zudem, ob das vorgelegte Thema der jeweils gültigen HOLM-

Forschungsagenda entspricht. 
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Bitte beachten Sie, dass im Falle einer positiven Begutachtung Ihrer Projektskizze im Rahmen 

von Verbundprojekten ein Kooperationsvertrag zwischen den eingebundenen Partnern zu 

schließen ist. Dieser ist bei Antragseinreichung als Entwurf zur Prüfung beizulegen →siehe 

auch Merkblatt `Kooperationsvertrag´.  

Darüber hinaus erfordert die Richtlinie des Landes Hessen, dass bei Kooperationsprojekten 

mit Unternehmen, die eine direkte Zuwendung erhalten, diese entweder Mitglied im HOLM 

e.V., HOLM-Premiumpartner oder HOLM-Cluster-Mitglied sein müssen. Der Nachweis ist im 

Anschluss an die erfolgte Antragsbewilligung zu erbringen. 

 

Und nicht vergessen: Bitte Richtlinie lesen und Informationen beachten! 


